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Stadt Triberg

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung - AbwS)
vom 14. März 2012

Aufgrund von 8 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), 88 4 und 11 der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 88 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabenge-
setzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt am 12. November 2025 folgende Än-

derungssatzung beschlossen:

ARTIKEL 1

8 43-8 46 erhalten folgende Fassungen

843

Höhe der Abwassergebühr

Die Gebühr für Schmutzwasser ($ 41) und sonstige Einleitungen
(8 8 Abs. 3) beträgt je m? Schmutzwasser oder Wasser 3,76 Euro.

Die Niederschlagswassergebühr ($ 41 a) beträgt je m? abflussrelevante

Fläche und Jahr 0,42 Euro.

Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des $ 41 a während des Veran-

lagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel

der Jahresgebühr angesetzt.

544

Entstehung der Gebührenschuld

In den Fällen des $ 39 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Ka-

lenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranla-

gungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

In den Fällen des $ 40 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Grundstücks-

eigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats; für den neuen Grund-

stückseigentümer mit Ablauf des Monats.

In den Fällen des $ 39 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung mit

Beendigung der Einleitung, im Ubrigen mit Ablauf des Verantagungszeitraumes.

In den Fällen des 8 39 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des Abwassers.

Die Gebührenschuld gemäß $ 40 und $ 43 sowie die Vorauszahlung gemäß $ 45 ruhen auf dem

Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last ($ 13 Abs. 3 i. V. mit 8 27 KAG).

845

Vorauszahlungen

Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vorauszah-

lungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen jeweils auf 1. März, 1. Juni, 1. September und

1. Dezember eines jeden Jahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitrau-
mes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Vorauszahlungstermins.

Jeder Vorauszahlung ist ein Fünftel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs bzw. ein

Sechstel der zuletzt festgestellten abflussrelevanten Grundstücksfläche zugrunde zu legen. Bei

erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und

der Zwölftelanteil der Jahresniederschlagwassergebühr geschätzt.

 



(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebührenschuld

für diesen Zeitraum angerechnet.

(4) In den Fällen des $ 39 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.

& 46

Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids

zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen ($ 45) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die Gebüh-

renschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die ge-

leisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

Die Vorauszahlungen gemäß 8 45 werden jeweils zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. De-

zember eines jeden Jahres zur Zahlung fällig.

Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des $ 41 a während des Veran-

lagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwöfftel

der Jahresgebühr angesetzt.

ARTIKEL 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Hinweis nach $ 4 Abs. 4 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund

dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an

gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der

Satzung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluß nach $ 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet hat oder die

Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-

verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-

nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die

Rechtsfolgen hinzuweisen.

 


